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9h. 3Ç) â&sfêï. (.„SRetftttblfttî*)

flllflcwc!*« Bauwesen.

@^«15flHitteu6a« Klrchuftcr SEßinifott » ©fdjmaöer
(3ütid^). 3lm 19. Kooember routben bie SelaftungS»
proben für bie armterten Secfen oorgenomnten, geleitet
oon fperrn Kontrollingenieur fjfibner in Sern.
3lnroefenb roaren bie ÏRitgiieber ber Saufommiffion
(bie fief) alte gœei ©tunben ablöften), |>etr SIrchiteft
Kietmann, Çerr $. Saumann, Sauführer, forote
bie ©rftetler ber Secfen, bie Herren Serner & ©1)0
parb, Ingenieure in 3ötid&, in Serbinbung mit
Çetrn Voller, Saumeifier in Ufter.— @S mürben
biejentgen ©chulgimmer unb fallen belaftet, meldte bie

größten ©pannroetten unb SelaftungSmomente oufroeifen.
SRit gefüllten Kalffäcfen rourbe je ein ©treffen oon 1 m
Srette längs ben kippen belaftet mit 450 Kilo pro Qua»
bratmeter (Sorfdf)rift mar nur 300 Kilo pro Quabrat»
meter). Sie ©infenfung in ber SRitte ergab mittelft
,,©riot"=9lpparaten 1—2 3^ntel§millimeter, bie nad) ber
©ntiafiung roieber aufgehoben mürbe, roaS ein SeroeiS
für bie ©lafiigität ifi. 21uc£) gegen bie @rfFütterungen
(oter 9Rann rannten in tollen ©prüngen auf ber SRittel»
partie ber Secfe ^erum) jeigte fich etne tleine momentane
©tnfenfung oon 2 ÇunbertfielSmillimeter. Sa groifchen
ben Kippen ©chfacfenhohlförpet eingefpannt finb, ift audj
gegen StBärme unb ©dfatl etne maximale Qfolterung ge=

fd&affen morben, fo baff bie ©djulgemeinbe, fomte audi) bie

©rfieHer oon ben Kefultaten äu|erft befriebigt fein fönnen.

Kafetnenôouiea in ©h«* (©raubünben). Sie @e»

metnbe beroiHigte einen Krebit oon 105,000 granfen für
Sfteu» unb Umbauten an ber Kaferne. gür btefe Sauten
merben im gangen 230,000 gtanfen oermenbet.

Ser Untba« Oer bisherigen fÇtie&hofïapelle in ®aoo§
gu einem Krematorium ift nun oollenbet. Sen Umbau
beforgte bie ©halet gabrif 31. ®., bie ©argoer»
fenfungSmafchinerte lieferte bie Saoofer girma S l) u r n »

I) err & ©o,, unb ben Ofen baute Kic^arb ©chneiber,
Stettin. Stefer Sage fanb bie erfte fprobeoetbrennung
ftatt, bei ber, mie gemelbet roirb, atleS tabettoS funftio»
nierte. 91acl) Serlauf etniger SBodjen mirb baS Krema»
torium feiner Seftimmung übergeben merben. ©S foftet
ungefähr 110.000 granfen. Sie Neigung geflieht buret)
Kohlen. SJîit bem Krematorium hat SaooS feine ^ggte=
nifdjen ©tnrichtungen um eine neue wichtige bereichert.

Sorn Konftanjer ®tiinfterturm. Sebem Sefudher
bon Konftang ift bie Silhouette be§ SRünfterturmeS in
(Erinnerung. Künftterifch bietet ja ber Sitrm nicht über»
mäfeig biet, aber im ©efamtbilb mochte man ihn nicht
miffen; jeber Konfiaitger hat ihn lieb gewonnen. Sarum
entftanb hier in ber ©tabt eine recht lebhafte ©rregttng,
als ba§ @erüä)t burchficferte, am SRünftertnm foUe bie
Kreuzblume abgenommen unb burch eine SRabonnaftatue
in Kupfer erfe|t merben. Sa3 ©rbbeben am 16. Kob.
1911 hatte nämlich bemSurme übelmitgefpielt. ©tngelne
Seile fprangen gang ab, in ber fpauptfache erhielt ber
Surm bofe Ktffe, fo bah ber gefährliche guftanb auf
bie Sauer nicht haltbar mar. gür bie guftänbige ©teile,
Sie Somänenberroaltung, mar bie ©ntfcheibung nicht
leicht, ©ine neue fteinerne Kreugblume mar gu teuer
unb gu fchroer für ben immer noch recht fchabljaften
Unterbau, ©o tarn tatfädjlich eine ©cabonna aus
Kupfer in Sorfthlag. SUlein ©tabtrat unb Sürgerfdfaft
mehrten fich aufs tjeftigfte, fo bah fief) bie Sauleitung
tro| bem ©infprud) frommer Katfjolifen gu folgenbem
Sluêmeg entfdhlofj. Sie 3,20 m fjohe Kreugblume rourbe
auS Kunftftein gegoffen unb mit ©ifeneinlagen berfehen.
@o mürbe fie nicht gu fchmer unb nicht gu teuer. @e=

genroärtig roirb ba§ ©erüft abgenommen. Unb ber
©tabt bleibt ihr ©tabtbilb fo auch erhalten.

Sic Miteuemitp les ïou»

gcfci« Dont 20. SiiiciOcr 1913.

(©chluh).

5. Quartierplanoerfahretc.
Ste Sorfchriften über bas Quartterplanoerfahren

unb bie ©rengbereinigung fc^tiefen ftch in ber föaupt»
fache bem beftehenben Kecljte an. Sei ber ©inteilung
beS Quartier! ift roteberum befonberS gu beachten, bah
etne ben Slnforberungen ber öffentlichen ©efunbljeitS»
pflege, namentlich auch hiufidbllich ber Stellung ber
Käufer gur ©onne entfprecfjenbe ttberbauung möglidh
roirb. 9ieu ift baS Kedft ber ©emeinbe, gu oerlangen,
bafi ihr oom Quartierplangebtet bis gu 5 °/o beS SobenS
für öffentliche Anlagen unb Spielpläne unentgeltlich ab»

getreten roerbe. Siefe Seftimmung ift ber ißrajiS
beutfdher ©täbte entnommen; bie @ntfd£)äbigung für bie

unentgeltliche ©ebietSabtretung erhalten bie anftofjenben
©igentümer burch bie SBetierhöhung ihrer Siegenfehaften.
@S ift auch bafür geforgt, bah bie Sachführung eines
QuartierplanoerfahrenS nicht mehr fo lange fich
gießen fann, roie bisher. Ser KegierungSrat ïann einer
©emeinbe für bie Sachführung eines Quartterplanoer»
fahrenS eine grift anfetjen. Set Keïurfen übet bie $eft»
fe^ung beS QuartierplaneS îann bie 3nftang beS SegirfS=
rateS überfprungen unb bireft an ben KegterungSrat
reîurriert merben. 3m ©djähungSoerfabren foil bei
©treitigteiten unter 500 ffr. ber ©ntfeheib ber ©djätgungS»
fommiffion enbgültig fetn, in ben übrigen gälten oon
ber ©chähungSfommiffion bireft an baS Dbergericht
appelliert werben fönnen, fo bah bie SRitroirfung ber
93egirfSgeridf)te roegfätlt.

6. Keue Quartier anlagen.
9Bie fdjon unter bem geltenben ©efeh (§ 68), fo

follen auch uacf) bem ©ntrourf bie ©emetnben einerfeitS
unb ißrioate anberfeitS befugt fein, für bie Slnlage neuer
unb bie Umgeftattung beftehenber Quarttere befonbere
Sauoorfd)riften aufgufiellen. Sie ©rfahrung hat ge»
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(Zurich). Ain 19. November wurden die Belastungs-
proben für die armierten Decken vorgenommen, geleitet
von Herrn Kontrollingenieur F. Hübner in Bern.
Anwesend waren die Mitglieder der Baukommission
(die sich alle zwei Stunden ablösten), Herr Architekt
Rietmann, Herr I. Baumann, Bauführer, sowie
die Ersteller der Decken, die Herren Terner â, Cho-
pard, Ingenieure in Zürich, in Verbindung mit
Herrn Böller, Baumeister in Uster. — Es wurden
diejenigen Schulzimmer und Hallen belastet, welche die

größten Spannweiten und Belastungsmomente aufweisen.
Mit gefüllten Kalksäcken wurde je ein Streifen von 1 m
Breite längs den Rippen belastet mit 45(1 Kilo pro Qua-
dratmeter (Vorschrift war nur 300 Kilo pro Quadrat-
meter). Die Etnsenkung in der Mitte ergab mittelst
„Griot"-Apparaten 1—2 Zehntelsmillimeter, die nach der
Entlastung wieder aufgehoben wurde, was ein Beweis
für die Elastizität ist. Auch gegen die Erschütterungen
(vier Mann rannten in tollen Sprüngen auf der Mittel-
partie der Decke herum) zeigte sich eine kleine momentane
Einsenkung von 2 Hundertstelsmillimeter. Da zwischen
den Rippen Schlackenhohlkörper eingespannt sind, ist auch

gegen Wärme und Schall eine maximale Isolierung ge-
schaffen worden, so daß die Schulgemeinde, sowie auch die

Erfteller von den Resultaten äußerst befriedigt sein können.

Kasernenbaute» in Chur (Graubünden). Die Ge-
meinde bewilligte einen Kredit von 105,000 Franken für
Neu- und Umbauten an der Kaserne. Für diese Bauten
werden im ganzen 230,000 Franken verwendet.

Der Umbau der bisherigen Friedhofkapelle in Davos
zu einem Krematorium ist nun vollendet. Den Umbau
besorgte die Chalet-Fabrik A.-G., die Sargver-
senkungsmaschinerie lieferte die Davoser Firma Thurn-
h err à Co., und den Ofen baute Richard Schneider,
Stettin. Dieser Tage fand die erste Probeverbrennung
statt, bei der, wie gemeldet wird, alles tadellos funktio-
nierte. Nach Verlauf einiger Wochen wird das Krema-
torium seiner Bestimmung übergeben werden. Es kostet
ungefähr 110.000 Franken. Die Heizung geschieht durch
Kohlen. Mit dem Krematorium hat Davos seine hygie-
nischen Einrichtungen um eine neue wichtige bereichert.

Vom Konstanzer Münsterturm. Jedem Besucher
von Konstanz ist die Silhouette des Münsterturmes in
Erinnerung. Künstlerisch bietet ja der Turm nicht über-
mäßig viel, aber im Gesamtbild möchte man ihn nicht
missen; jeder Konstanzer hat ihn lieb gewonnen. Darum
entstand hier in der Stadt eine recht lebhaste Erregung,
als das Gerücht durchsickerte, am Münstertum solle die
Kreuzblume abgenommen und durch eine Madonnastatue
in Kupfer ersetzt werden. Das Erdbeben am 10. Nov.
1911 hatte nämlich dem Turme übel mitgespielt. Einzelne
Teile sprangen ganz ab, in der Hauptsache erhielt der
Turm böse Risse, so daß der gefährliche Zustand auf
die Dauer nicht haltbar war. Für die zuständige Stelle,
Die Domänenverwaltung, war die Entscheidung nicht
leicht. Eine neue steinerne Kreuzblume war zu teuer
und zu schwer für den immer noch recht schadhaften
Unterbau. So kam tatsächlich eine Madonna aus
Kupfer in Vorschlag. Allein Stadtrat und Bürgerschaft
wehrten sich aufs heftigste, so daß sich die Bauleitung
trotz dem Einspruch frommer Katholiken zu folgendem
Ausweg entschloß. Die 3,20 m hohe Kreuzblume wurde
aus Kunststein gegossen und mit Eiseneinlagen versehen.
So wurde sie nicht zu schwer und nicht zu teuer. Ge-
genwärtig wird das Gerüst abgenommen. Und der
Stadt bleibt ihr Stadtbild so auch erhalten.

Die HllilMeileruiMil des M-
Mes «m 2«. Member im.

(Schluß).

5. Ouartierplanverfahreu.
Die Vorschriften über das Quartierplanverfahren

und die Grenzbereinigung schließen sich in der Haupt-
sache dem bestehenden Rechte an. Bei der Einteilung
des Quartiers ist wiederum besonders zu beachten, daß
eine den Anforderungen der öffentlichen Gesundheits-
pflege, namentlich auch hinsichtlich der Stellung der
Häuser zur Sonne entsprechende Überbauung möglich
wird. Neu ist das Recht der Gemeinde, zu verlangen,
daß ihr vom Quartierplangebiet bis zu 5 °/o des Bodens
für öffentliche Anlagen und Spielplätze unentgeltlich ab-
getreten werde. Diese Bestimmung ist der Praxis
deutscher Städte entnommen; die Entschädigung für die

unentgeltliche Gebietsabtretung erhalten die anstoßenden
Eigentümer durch die Werterhöhung ihrer Liegenschaften.
Es ist auch dafür gesorgt, daß die Durchführung eines
Quartierplanoerfahrens nicht mehr so lange sich hin-
ziehen kann, wie bisher. Der Regierungsrat kann einer
Gemeinde für die Durchführung eines Ouartierplanver-
fahrens eine Frist ansetzen. Bei Rekursen über die Fest-
setzung des Quartierplanes kann die Instanz des Bezirks-
rates übersprungen und direkt an den Regierungsrat
rekurriert werden. Im Schätzungsverfahren soll bei
Streitigkeiten unter 500 Fr. der Entscheid der Schätzungs-
kommission endgültig sein, in den übrigen Fällen von
der Schätzungskommiffion direkt an das Obergericht
appelliert werden können, so daß die Mitwirkung der
Bezirksgerichte wegfällt.

6. Neue Quartieranlagen.
Wie schon unter dem geltenden Gesetz (H 68), so

sollen auch nach dem Entwurf die Gemeinden einerseits
und Private anderseits befugt sein, für die Anlage neuer
und die Umgestaltung bestehender Quartiere besondere
Bauvorschriften aufzustellen. Die Erfahrung hat ge-
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feP2 gBaftt. f«®eî|.

lehrt, baf folc^e Sauooxfdjriften fd^on oft art bem
SBiberfpruch eine! einigen ober weniger ©runbetgen»
tümer gefc^eitert finb, reelle mit ihrer ablet)n?nben
Stellung nidE)t immer topale 3"5edEe oerfolgten. Um
btel fünftig p oermetben, fieljt ber ©ntrourf oor, baf
wenn brei Söiertel ber ©runbeigentümer eine! Quartiert,
welche auch brei Sßtertel bei tn Betracht fommenben
Sobenl befüjen, ftrf) über beftimmte Sauoorfhriften
einigen, biefe aucf) für bie toiberfirebenbe SJlinberhett
oerbtnbltch ftnb. 2lber nicEjt nur für bie ©runbeigen»
tümer, fonbern htlbefonbere für ©emetnben foß ber
Saugefetjentwurf bie Anlage neuer Quarttere erleichtern,
©o foH ber SRegterunglrat einer ©emetnbe bie ©jpropria»
tion oon ganjen Saublöden bewilligen fönnen, roenn
bie! im Qntereffe ber Feuerpolizei, ber öffentlichen ©e»

funbheitlpflege, einer jroecfmaffigen Slulgeftaltung ber
Setfehrlwege ober einer anbern Unternehmung ber
öffentlichen SBohlfahrt liegt. ®ebad)t ift fpebei fpejtell
an bie alten ©tabtteile oon Qüricf). 2BiII eine ©emetnbe
Sanb erwerben prn Qwede fommunaler SBofnunglfür»
forge ober pr SIbgabe oon ©elänbe tn ©igentum ober
©rbpadfjt an gemeinnützige, auf ©ewinn oerphtenbe
SaugefeDfhaften, Stiftungen ufw., fo muff bie ©jjpropria»
tion bewilligt werben, wenn ba! ©efucf für bie ®urcf)'
fütjrung bief er tfwecfe bie nötige ©arantie btetet. ®amit
wirb ben ©emetnben bie SJlöqlthfeit eröffnet, eine wirf»
famere Sobenpolitif p betreiben all bisher.

7. Sau unb Unterhalt ber ©trafen.
Qn biefen Slbfcfnitt ftnb nur wenige neue ©runb»

fäfe aufgenommen worben. ®al ©pftem ber Setftung
oon SJtehrwertlbeiträqen burcf bie Slnftöfer an ben Sau
öffentlicher ©trafen ift beibehalten. Steu ift ba! SRed^t

ber ©emetnben, ihr ©ntroäffetunglnef jwanglweife
an baljenige einer anbern benachbarten ©emetnbe an»

pfdffliefen. ©elbftoerftänblich ïann btel nur gegen an--

gemeffene ©ntfdfpbigung gefefehen, tnbem bie letztere
©emetnbe Slnfprucf) auf ©rfof ber ©rweiterunglfoften
hat, foweit biefe buref ben Stnfhluf oerurfa^t fnb.
®er fefte Setrag oon 6 gr. per laufenben SReter Kanalt»
fation, wie er in § 38 bei geltenben ©efetjeë für bie

Slnftöfer aufgefeilt ift, würbe fallen gelaffen. ©I ift
©ache ber ©emeinben, in ber Sauorbnung bie ©röfe
ber Seiträge fefipfetjen. ®le ©emetnbe fann auch bie

Slnföfer p Seiträgen an bie erfimaltge ©rftellung ge=

räufchbämpfenber Seläge heranziehen. ïtuèbriicltich an»
erîannt ift bal Stecht ber ©emetnbe, über ben Sau,
Unterhalt unb bie Steinigung oon fßrioatftrafen Sor»
fdjriften p erlaffen. Sie îann folcfe entweber fret»
hänbig ober auf bem 2Bege ber ©jpropriation erwerben
ober auch nur ben Unterhalt auf Stedjnung aller ©igen»
tümer jwanglweife übernehmen.

8. Stnlage ber Sauten.
Unter bem geltenben ©efetz unb ebenfalls tn Sin-

lehnung an ben fdffon gitterten § 68 finb in einer Steihe

oon gör<hexifdE)en ©emetnben, fo auch in 3üricf) unb
Sößtnterthur, „Sorfdjriften über bie offene Sebauung"
erlaffen worben. ©te berufen auf bem ©ebanfen, baf
im Neutrum oon Crtf'haften, wo fih ber ©efefäftsoer-
fefr fonjentriert hat unb.; halber ber ©runb unb Soben
befonberê wertoolt ift, etile intenftoere Slulnüfung bei
felben geftattet werben muf all tn ben Stufen quartieren,
wel^e all Söohnquartlere gewählt werben, wo baher
eine offene Sebauung am fßtafe erfefeint. Siefen ®e=

ficfiSpunften, beten ©rfenntnt! ber mobernen ©täbte»
baubewegung ju oetbanfen ift, trägt nun auch ber Sau»

geffentwurf Stecfnung. ®ie im ©efetz enthaltenen Se»

fimmungen finb 3RlnimaIoorfchriftm, b. f. bie ©emetnben

bürfen tn ihren Sauorbnungen barüber h^aulgefen.
3h* Çauptinfalt ift ber folgenbe:

(„gtöjÄstt»} Sär. 39'

Qn ber Siegel foil jwifefen gegenüberliegenben ©e»

bäubefeiten ein Slbftanb eingehalten werben, ber bie

Hälfte ber Summe beiber ©ebäubeföfen, wenigftenS
aber 10 m beträgt. ®er Slbftanb etne! ©ebäube! oon
ber ©runbftücfgrenje muf bie halbe Höh®, wenigften!
aber 5 m betragen. ®tefe Ibftänbe gelten in gleicher
SBeife für Sauten auf bemfelben unb auf oerfhtebenen
©runbftücfen. ®a, wo bie gefcfloffene Sauweife oor»
gefefen ift, foHen bie ©ebäube an ber Saulinie in ber
Sieget auf bie ©eitengrenje gefteüt werben unb 2Iul»
nahmen nur juläffig fein, wenn ein Slbftanb oon wenig»
ften! 10 m jwifcfjen ben ©ebäuben gefiebert ift. ®iefe
SIbftanblbefiimmungen bürfen bie ©emeinben in ifren
Sauorbnungen oergröfern; fie îônnen auch für bie ©e»
biete ber offenen Sauweife bie ©rftellung oon gefeftoffenen
©ebäubegruppen gefiatten unter ber Sorauëfefung, baf
bann bie Slbftänbe nah oü®" ©eiten entfprehenb oer»

gröfert werben.
®te ©emetnben fönnen aber auch an ©teile btefer

Slbftanbêoorfhriften in ber Sauorbnung Siormen über
ba§ äRaf ber Sluënûfung be§ Saugrunbeê auf»
fteUen. ®ie§ ift einer ber wihtigften neuen ©runbfäfe
bei ©ntwurfel. ®a§ geltenbe Saugefef hat oft ju einer
fhablonenhaften Öberbauung oon Quartieren geführt, bei

welcher Sicht unb ©onne nicht mehr genügenb Siehnung
getragen würbe. äBirb fünftig auf bal S"n}ip ber
Slulnüfung bei Sobenl abgefeilt, fo oermlnbern ftch
©renj» unb ©ebäubeabftänbe, unb el ift lebiglih »or»
gefhrieben, baf in SBofjnquartteren bei gefhloffener
Sauweife niht mehr all bie Hälfte unb bei offener
Sauweife niht mehr all ein Sterte! bei Saugrunbel
überbaut werben barf. 2Bo im ©ebtet ber gefcfloffenen
Sauweife ©efhäftl» unb Qnbuftriequarttere aulgefhteben
werben, ift bie Stulnüfung bei Sobenl für biefe bil
auf jroet ®rittel geftattet.

®a nun aber biefe Slbftanbloorfhnften, wie auh
biefenigen über Saugrunbaulnüfung, gegenüber bem
geltenben ©efef etne ©rmelterung bebeuten, fo mufte
auf bie befiehenben Se'rhältniffe etne gemiffe Sücffiht
genommen werben, ©ewif läge eine Unbilligfeit barin,
baf ber ©runbeigentümer, welcher heute noch im 3lb=

ftanb oon 3,5 m oon ber Siahbargrenje bauen barf,
mit bem Qnfrafttreten bei neuen ©efefel einen Slbftanb
oon 5 m einhalten muf, wenn bie! pr golge hätte,
baf er nun auf feinem Saugrunb überhaupt niht mehr
bauen fönnte. ©ine folclje ©ituation fotlte oermieben
werben unb el ift belhalb ©emeinben mit ftäbtifhem
Serhältniffe erlaubt, für bie bieft bebauten Quartiere
bie ©ebäube» unb ©renjabftänbe fo herabjufefen, baf
fte ben geltenben Siormen entfprechen.

®ie Seftimmungen über bie ©ebäubeföhe bieten niht!
wefentlih Sieuel. 9Bal bie Sln^abl ber ©toefmetfe an»
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lehrt, daß solche Bauvorschriften schon oft an dem
Widerspruch eines einzigen oder weniger Grundeigen-
tümer gescheitert sind, welche mit ihrer ablehnenden
Stellung nicht immer loyale Zwecke verfolgten. Um
dies künftig zu vermeiden, sieht der Entwurf vor, daß
wenn drei Viertel der Grundeigentümer eines Quartiers,
welche auch drei Viertel des in Betracht kommenden
Bodens besitzen, sich über bestimmte Bauvorschriften
einigen, diese auch für die widerstrebende Minderheit
verbindlich sind. Aber nicht nur für die Grundeigen-
tümer, sondern insbesondere für Gemeinden soll der
Baugesetzentwurf die Anlage neuer Quartiere erleichtern.
So soll der Regierungsrat einer Gemeinde die Expropria-
tion von ganzen Baublöcken bewilligen können, wenn
dies im Interesse der Feuerpolizei, der öffentlichen Ge-
sundheitspflege, einer zweckmäßigen Ausgestaltung der
Verkehrswege oder einer andern Unternehmung der
öffentlichen Wohlfahrt liegt. Gedacht ist hiebei speziell
an die alten Stadtteile von Zürich. Will eine Gemeinde
Land erwerben zum Zwecke kommunaler Wohnungsfür-
sorge oder zur Abgabe von Gelände in Eigentum oder
Erbpacht an gemeinnützige, auf Gewinn verzichtende
Baugesellschaften. Stiftungen usw., so muß die Expropria-
tion bewilligt werden, wenn das Gesuch für die Durch-
führung dieser Zwecke die nötige Garantie bietet. Damit
wird den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, eine wirk-
samere Bodenpolitik zu betreiben als bisher.

7. Bau und Unterhalt der Straßen.
In diesen Abschnitt sind nur wenige neue Grund-

sätze aufgenommen worden. Das System der Leistung
von Mehrwertsbeiträgen durch die Anstößer an den Bau
öffentlicher Straßen ist beibehalten. Neu ist das Recht
der Gemeinden, ihr Entwässerungsnetz zwangsweise
an dasjenige einer andern benachbarten Gemeinde an-
zuschließen. Selbstverständlich kann dies nur gegen an-
gemessene Entschädigung geschehen, indem die letztere
Gemeinde Anspruch auf Ersatz der Erweiterungskosten
hat, soweit diese durch den Anschluß verursacht sind.
Der feste Betrag von 6 Fr. per laufenden Meter Kanali-
sation, wie er in H 38 des geltenden Gesetzes für die

Anstößer aufgestellt ist, wurde fallen gelassen. Es ist
Sache der Gemeinden, in der Bauordnung die Größe
der Beiträge festzusetzen. Die Gemeinde kann auch die

Anstößer zu Beiträgen an die erstmalige Erstellung ge-

räuschdämpfender Beläge heranziehen. Ausdrücklich an-
erkannt ist das Recht der Gemeinde, über den Bau,
Unterhalt und die Reinigung von Privatstraßen Vor-
schriften zu erlassen. Sie kann solche entweder frei-
händig oder auf dem Wege der Expropriation erwerben
oder auch nur den Unterhalt auf Rechnung aller Eigen-
tümer zwangsweise übernehmen.

8. Anlage der Bauten.
Unter dem geltenden Gesetz und ebenfalls in An-

lehnung an den schon zitterten H 68 sind in einer Reihe
von zürcherischen Gemeinden, so auch in Zürich und
Winterthur, „Vorschriften über die offene Bebauung"
erlassen worden. Sie beruhen auf dem Gedanken, daß
im Zentrum von Ortschaften, wo sich der Geschäftsver-
kehr konzentriert hat uà daher der Grund und Boden
besonders wertvoll ist, eine intensivere Ausnützung des
selben gestattet werden muß als in den Außen quartieren,
welche als Wohnquartiere gewählt werden, wo daher
eine offene Bebauung am Platze erscheint. Diesen Ge-
sichlspunkten, deren Erkenntnis der modernen Städte-
baubewegung zu verdanken ist, trägt nun auch der Bau-
ges'tzentwurf Rechnung. Die im Gesetz enthaltenen Be-
stimmungen sind Minimalvorschriften. d. h. die Gemeinden

dürfen in ihren Bauordnungen darüber hinausgehen.

Ihr Hauptinhalt ist der folgende:

(.MeìstàîM-) Kr. Ä

In der Regel soll zwischen gegenüberliegenden Ge-
bäudeseiten ein Abstand eingehalten werden, der die

Hälfte der Summe beider Gebäudehöhen, wenigstens
aber 10 in beträgt. Der Abstand eines Gebäudes von
der Grundstückgrenze muß die halbe Höhe, wenigstens
aber 5 m betragen. Diese Abstände gelten in gleicher
Weise für Bauten auf demselben und auf verschiedenen
Grundstücken. Da, wo die geschlossene Bauweise vor-
gesehen ist, sollen die Gebäude an der Baulinie in der
Regel auf die Seitengrenze gestellt werden und Aus-
nahmen nur zulässig sein, wenn ein Abstand von wenig-
stens 10 in zwischen den Gebäuden gesichert ist. Diese
Abstandsbestimmungen dürfen die Gemeinden in ihren
Bauordnungen vergrößern; sie können auch für die Ge-
biete der offenen Bauweise die Erstellung von geschlossenen
Gebäudegruppen gestatten unter der Voraussetzung, daß
dann die Abstände nach allen Seiten entsprechend ver-
größert werden.

Die Gemeinden können aber auch an Stelle dieser
Abstandsvorschristen in der Bauordnung Normen über
das Maß der Ausnützung des Baugrundes auf-
stellen. Dies ist einer der wichtigsten neuen Grundsätze
des Entwurfes. Das geltende Baugesetz hat oft zu einer
schablonenhaften Überbauung von Quartieren geführt, bei

welcher Licht und Sonne nicht mehr genügend Rechnung
getragen wurde. Wird künftig auf das Prinzip der
Ausnützung des Bodens abgestellt, so vermindern sich

Grenz- und Gebäudeabstände, und es ist lediglich vor-
geschrieben, daß in Wohnquartieren bei geschlossener
Bauweise nicht mehr als die Hälfte und bei offener
Bauweise nicht mehr als ein Viertel des Baugrundes
überbaut werden darf. Wo im Gebiet der geschlossenen
Bauweise Geschäfts- und Jndustriequartiere ausgeschieden
werden, ist die Ausnützung des Bodens für diese bis
auf zwei Drittel gestattet.

Da nun aber diese Abstandsvorschristen, wie auch
diejenigen über Baugrundausnützung, gegenüber dem
geltenden Gesetz eine Erweiterung bedeuten, so mußte
auf die bestehenden Verhältnisse eine gewisse Rücksicht

genommen werden. Gewiß läge eine Unbilligkeit darin,
daß der Grundeigentümer, welcher heute noch im Ab-
stand von 3.5 m von der Nachbargrenze bauen darf,
mit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes einen Abstand
von 5 m einhalten muß, wenn dies zur Folge hätte,
daß er nun auf seinem Baugrund überhaupt nicht mehr
bauen könnte. Eine solche Situation sollte vermieden
werden und es ist deshalb Gemeinden mit städtischem
Verhältnisse erlaubt, für die dicht bebauten Quartiere
die Gebäude- und Grenzabstände so herabzusetzen, daß
sie den geltenden Normen entsprechen.

Die Bestimmungen über die Gebäudehöhe bieten nichts
wesentlich Neues. Was die Anzahl der Stockwerke an-
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belangt, fo wirb bet bisherige Nedjtêsufianb belaffen,
wonach bie 3^1 bet ©efdjoffe mit 2Boi)n=, ©<hlaf= unb
2lrbeit§räumen fünf meßt überfieigen barf (3üri<h au§»

na^mSrnetfe fectjë) unb ble ©emeinbe burcß Serorbnung
bte Ansaßl befcßränten !ann.

9. ßonftrultion ber ©ebäube.
$n biefem Abfcbnitt finben fid^ nur roenige wefent»

ließe Neuerungen gegenüber bem geltenben NedEjt. ©in»
mal ift etne lantonale Serorbnung über ble ©rfteHung
unb ben Setrieb non Aufsügen norgefeben. ©te erwetft
fich als ein SebürfnlS bei ber immer häufigeren
menbung be§ AufsugeS in großen Nttet» unb SSBaren»

bäufern. An ber Negel, baß bie Umfaffung§mauern
eineâ ©ebâubeê maffia fein füllen, ifi feftgebalten, ba=

gegen finb bie Aufnahmen jugunfien ber ^»oljbauten
erweitert roorben. SBäbrenb unter bem geltenben ©e»

feß bie ©rfteüung non ©ebäuben in Çoljîonfiruîtion
(©bâlet§, ©cbeunen unb ©cböpfe) nur für Saugebiet
mit länbiicßem ©^araïter unb ber gacßwerfrlegelbau
nur für freifiebenbe ©ebäube obne QBobnräume gefiattet
ifi, fo fotlen lünfiigbin im ©ebiete ber offenen Sauroeife
£wls= unb Niegelfacijroerfbauten pläffig fein, nur bürfen
fie nicht für mebr al§ brei ©efcßoffe mit SBobw, ©djlaf»
unb Arbeitêrâumen eingerichtet werben, unb bleibt ben
©emetnben oorbebalten, weitere fcßüßenbe Seftimmungen
p treffen. @§ wirb fomit ber gacßwerfriegeibau für
2Bobnbauten unter Sorbebalten wieber sugelaffen, eine
Seftimmung, weldbe namentlich ben Sanbgemetnben ihre
Unterteilung unter baê neue Saugefeß erleichtern follte.

10. ©cßlußabfcbnitte.
3n einer Neibe oon weiteren Abfcßmtten îommen

fobann gefunbbeitfpoliseilicbe Seftimmungen unb Sor»
f'cßriften über Nebengebäube unb proDiforifcße Sauten,
über Anbetungen auf beftebenben ©ebäuben unb Unter»
bait berfelben ufw. sur Sebanblung. Au§ biefem Seil
be§ ©efeßeS fei noch folgenbeê f)eroorgef)oben :

SBäbrenb gemäß § 96 be§ geltenben ©efeße§ ber
Sefißer eineê iäftigen ©efcßäftSbetrtebeS nur oerpfXict»tet
werben îann, biejenigen Sorfebrungen su treffen, welche
nach bem jeweiligen ©tanb ber Secßnit geeignet finb,
bie Seläftigung auf ba§ geringfte SJlaß surürfsufüßren,
fo foil ïûnftig tn etwelcher ©rweiterung biefel ©runb»
fa^eâ es ftattbaft fein, bie ©infteUung be§ Se triebet unb
bie ©ntfernung ber Iäftigen Sorrichtungen su befehlen,
wenn eine Sermlnberung ber ©tnwirlüng auf ein er»
iräglicßeä Sftaß nicht möglich ift.

®te prioalrechtlicben ©infpracbegnmbe finb im neuen
©efeß erfchöpfenb aufgeführt. ®a§ Serfaßren bei ber
©tnbojung einer Saubewilligung ift tn ber £>auptfacße
itnoeränbert geblieben. 3Bie fchon früher angebeutet,
foil ba§ Abmtniftratiooerfabren, b. b. ba§ NefurSoer»
fahren gegen baupolizeiliche Sefcßlüffe ber ©emeinbe»
bebörben, in bem ©inne abgefürst werben, baß ber
NefurS unter überfprtngung be§ Sesirfërates bireît an
ben Negierungêrat eingereicht werben fann.

©nblicß foH, wie unter bem geltenben, fo auch unter
bem neuen ©efeß ber 9tegterung§rat bie Sefugnis haben,
oon beftimmten Sorfchriften SluänabmebewiUigungen su
erteilen, wenn bte Anwerbung be§ ©efeßeci im fonfreten
3aüe als ungerechtfertigte fpärte erfdbeinen würbe.

* *
*

3nbem wir mit btefer Überficht fcßließen, möchten
wir bie ©runbricßtung be§ Saugefeßentwurfeä babin
Sufammenfaffen:

1. @r will ben ©emeinben, welihe bem Saugefeß
noch «icht unterfteHt finb, e§ ermöglichen, bie baugefeß»
lieben Seftimmungen nach unb nach, i® uacb ihrem bau»
liefen @ntmic£lung§grab, einsufübren.

2. @r will bie offene Überbauung oon ©runb unb
Soben in freier 2Beife, aber unter Setonung ber Sage
ber ©ebäube sur ©onne begünftigen.

3. @r bringt fpestell ber ©tabt 3ürich bie grunb»
legenben Seftimmungen, auf benen fie eine ©emeinbe»
bauorbnung erlaffen îann, welche ben mobernen ©täbte»
baubeftrebungen entfpricht.

4. @r gibt ben ©emeinben bte Nüttel in bie fpanö,
auf bem ©ebiete ber îommunalen 3Bobnungëfûtforge
mit ©rfolg tätig su fein. G. K.

SelJfttiitige ^ausronfferoerforgunfl.
(©ingefanbt.)

Sßaffer ift ba$ notmenbigfie ©ebraucb§mittel unb ba§
wichtigfte SebenSelement nicht nur be§ Ntenfcben, fonbern
aller Sebewefen überhaupt. Ade Organismen unb bie
3eUen ber ipflansen bauen fich in ber £>auptfacße au§
Äßaffer auf. Siefer Nalurnotwenbigleit folgenb, bat ber
SJlenfcß eS oon Anfang an oerftanben, feine Anfieblungen
in bie Nähe bes 2Baffer§ unb befonberS ber Quellen su
oerlegen.

©inen gortfehritt bebeutete bie SBafferentnabme au§
gegrabenen Srunnen ; e§ fonnten fich an beliebigen Steden
©emetnwefen bilben, welche oorber an ba§ Sorbanben»
fein oon oberirbifch fließenbem SBaffer gebunben waren.

Al§ man bann gelernt hatte, ba§ Sßaffer tn größeren
Stengen aufsufangen unb auf große ©ntfernungen weitersu»
leiten, îonnte fich baê ©täbtewefen frei ausbauen; be»

fanntlich ift bte ©ntwicflung einer großen Anfieblung sum
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belangt, so wird der bisherige Rechtszustand belassen,
wonach die Zahl der Geschosse mit Wohn-, Schlaf- und
Arbeitsräumen fünf nicht übersteigen darf (Zürich aus-
nahmsweise sechs) und die Gemeinde durch Verordnung
die Anzahl beschränken kann.

9. Konstruktion der Gebäude.

In diesem Abschnitt finden sich nur wenige wesent-
liche Neuerungen gegenüber dem geltenden Recht. Ein-
mal ist eine kantonale Verordnung über die Erstellung
und den Betrieb von Aufzügen vorgesehen. Sie erweist
sich als ein Bedürfnis bei der immer häufigeren Ver-
wendung des Aufzuges in großen Miet- und Waren-
Häusern. An der Regel, daß die Umfassungsmauern
eines Gebäudes massiv sein sollen, ist festgehalten, da-

gegen sind die Ausnahmen zugunsten der Holzbauten
erweitert worden. Während unter dem geltenden Ge-
setz die Erstellung von Gebäuden in Holzkonstruktion
(Châlets, Scheunen und Schöpfe) nur für Baugebiet
mit ländlichem Charakter und der Fachwerkriegelbau
nur für freistehende Gebäude ohne Wohnräume gestattet
ist, so sollen künftighin im Gebiete der offenen Bauweise
Holz- und Riegelfachwerkbauten zulässig sein, nur dürfen
sie nicht für mehr als drei Geschosse mit Wohn-, Schlaf-
und Arbeilsräumen eingerichtet werden, und bleibt den
Gemeinden vorbehalten, weitere schützende Bestimmungen
zu treffen. Es wird somit der Fachwerkriegelbau für
Wohnbauten unter Vorbehalten wieder zugelassen, eine
Bestimmung, welche namentlich den Landgemeinden ihre
Unterstellung unter das neue Baugesetz erleichtern sollte.

10. Schlußabschnitte.
In einer Reihe von weiteren Abschnitten kommen

sodann gesundheitspolizeiliche Bestimmungen und Vor-
schriften über Nebengebäude und provisorische Bauten,
über Änderungen auf bestehenden Gebäuden und Unter-
halt derselben usw. zur Behandlung. Aus diesem Teil
des Gesetzes sei noch folgendes hervorgehoben:

Während gemäß Z 96 des geltenden Gesetzes der
Besitzer eines lästigen Geschäftsbetriebes nur verpflichtet
werden kann, diejenigen Vorkehrungen zu treffen, welche
nach dem jeweiligen Stand der Technik geeignet sind,
die Belästigung auf das geringste Maß zurückzuführen,
so soll künftig in etwelcher Erweiterung dieses Grund-
satzes es statthaft sein, die Einstellung des Betriebes und
die Entfernung der lästigen Vorrichtungen zu befehlen,
wenn eine Verminderung der Einwirkung auf ein er-
trägliches Maß nicht möglich ist.

Die privatrechtlichen Einsprachegründe sind im neuen
Gesetz erschöpfend aufgeführt. Das Verfahren bei der
Einholung einer Baubewilligung ist in der Hauptsache
unverändert geblieben. Wie schon früher angedeutet,
soll das Administratioverfahren, d. h. das Rekursver-
fahren gegen baupolizeiliche Beschlüsse der Gemeinde-
behörden, in dem Sinne abgekürzt werden, daß der
Rekurs unter Überspringung des Bezirksrates direkt an
den Regierungsrat eingereicht werden kann.

Endlich soll, wie unter dem geltenden, so auch unter
dem neuen Gesetz der Regierungsrat die Befugnis haben,
von bestimmten Vorschriften Ausnahmebenulligungen zu
erteilen, wenn die Anwendung des Gesetzes im konkreten
Falle als ungerechtfertigte Härte erscheinen würde.

-i- -i- ^

Indem wir mit dieser Übersicht schließen, möchten
wir die Grundrichtung des Baugesetzentwurfes dahin
zusammenfassen:

1. Er will den Gemeinden, welche dem Baugesetz
noch nicht unterstellt sind, es ermöglichen, die baugesetz-
lichen Bestimmungen nach und nach, je nach ihrem bau-
lichen Entwicklungsgrad, einzuführen.

2. Er will die offene llberbauung von Grund und
Boden in freier Weise, aber unter Betonung der Lage
der Gebäude zur Sonne begünstigen.

3. Er bringt speziell der Stadt Zürich die gründ-
legenden Bestimmungen, auf denen sie eine Gemeinde-
bauordnung erlassen kann, welche den modernen Städte-
baubestrebungen entspricht.

4. Er gibt den Gemeinden die Mittel in die Hand,
auf dem Gebiete der kommunalen Wohnungsfürsorge
mit Erfolg tätig zu sein. il. X.

Selbsttätige HmsiWfserversoiWng.
(Eingesandt.)

Wasser ist das notwendigste Gebrauchsmittel und das
wichtigste Lebenselement nicht nur des Menschen, sondern
aller Lebewesen überhaupt. Alle Organismen und die
Zellen der Pflanzen bauen sich in der Hauptsache aus
Wasser auf. Dieser Naturnotwendigkeit folgend, hat der
Mensch es von Anfang an verstanden, seine Ansiedlungen
in die Nähe des Wassers und besonders der Quellen zu
verlegen.

Einen Fortschritt bedeutete die Wasserentnahme aus
gegrabenen Brunnen; es konnten sich an beliebigen Stellen
Gemeinwesen bilden, welche vorher an das Vorhanden-
sein von oberirdisch fließendem Wasser gebunden waren.

Als man dann gelernt hatte, das Wasser in größeren
Mengen aufzufangen und auf große Entfernungen weiterzu-
leiten, konnte sich das Städtewesen frei ausbauen; be-

kanntlich ist die Entwicklung einer großen Ansiedlung zum
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